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Der Regierende Bürgermeister 
von Berlin 
- Senatskanzlei – 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Maik Penn (CDU)  
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
A n t w o r t 
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/28 017 
vom 23. Juni 2021   
 

über Berliner Bundesratsinitiativen – Anzahl und Sachstände 
 
___________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
1. Welche Stelle koordiniert mit wieviel Personal für den Berliner Senat die Einbringung von 

Bundesratsinitiativen? 
 

Zu 1.:  
 
Die Einbringung von Bundesratsinitiativen wird in der Senatskanzlei im Referat 
Bundesangelegenheiten koordiniert. Dem Referat gehören derzeit sieben 
Referentinnen und Referenten, ein Sachbearbeiter, eine Sekretariatskraft und der 
Referatsleiter an. Auch die Senatsverwaltungen verfügen über zwei bis drei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter anderem mit Bundesratsthemen befasst 
sind. 
 
 
2.  Wie viele Bundesratsinitiativen hat das Land Berlin seit Amtsantritt des amtierenden Senats Ende 

2016 auf den Weg gebracht und wie ist jeweils der Sachstand (abgelehnt/ beschlossen/ offen)? (Bitte 
um Auflistung nach Senatskanzlei bzw. den einzelnen Senatsverwaltungen und jeweiliges 
Thema/Ziel). 

 
 

Zu 2.:  
 
Der Senat hat in der 18. Wahlperiode 93 Bundesratsinitiativen als alleiniger 
Antragsteller oder zusammen mit anderen Ländern eingebracht. Die Anzahl der seit 
Ende 2016 vom Senat initiierten Bundesratsinitiativen, deren Zielrichtung und der 
aktuelle Sachstand sind aus der anliegenden Aufstellung ersichtlich. 
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3.  Inwiefern werden Prioritäten gesetzt, dass Bundesratsinitiativen nicht jahrelang „liegen bleiben“, 
sondern tatsächlich im Bundesrat befasst werden? Wer legt diese auf welcher Grundlage fest? 

 

Zu 3.:  
 
Alle Bundesratsinitiativen werden nach Vorstellung im Bundesratsplenum oder direkt 
den zuständigen Fachausschüssen zur Beratung zugewiesen. Abhängig von der 
fachlichen und politischen Einschätzung einer Bundesratsinitiative durch die anderen 
Länder kann es sinnvoll sein, eine Initiative nicht sofort einer möglicherweise 
ablehnenden Entscheidung im Plenum zuzuführen, sondern weiterhin für eine 
Mehrheit zu werben und gegebenenfalls noch Anregungen anderer Länder in die 
Initiative aufzunehmen. Die Entscheidung, eine Abstimmung im Plenum 
herbeizuführen, wird nach vorheriger Absprache der Senatskanzlei mit den 
beteiligten Senatsverwaltungen im Senat getroffen.  
 
 
 
4. An welcher Stelle können die Berlinerinnen und Berliner transparent nachvollziehen, welche 

Bundesratsinitiativen eingebracht wurden und wie der jeweilige Sachstand ist? 
 

Zu 4.:  
 
Die vom Senat beschlossenen Berliner Bundesratsinitiativen aus der 18. 
Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin können auf der Internetseite der 
Senatskanzlei unter dem Link 
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/bundesangelegenheiten/aktuelles/artikel.710230
.php jederzeit abgerufen werden.  
 
Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Bei Eingabe der Drucksachen-Nummer 
auf www.bundesrat.de kann der aktuelle Verfahrensstand einer Bundesratsvorlage 
ermittelt werden. 
 
Das Abstimmungsverhalten des Landes Berlin im Bundesrat aus der 18. 
Wahlperiode des Abgeordnetenhauses von Berlin mit dem jeweiligen Ergebnis im 
Bundesrat ist auf der Internetseite der Senatskanzlei unter dem Link 
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/bundesangelegenheiten/aktuelles/artikel.776154
.php zu finden. 
 
 
5.  Welche Anliegen aus Bürgerbeteiligungsformaten schafften es seit 2016 in eine Bundesratsinitiative 

zu münden, wie hat sich der Senat jeweils für den Erfolg eingesetzt und wie ist der Sachstand? 
 

Zu 5.:  
 
Bundesratsinitiativen, die sich auf konkrete Anliegen aus Bürgerbeteiligungsformaten 
zurückführen lassen, sind im Einzelnen nicht bekannt. Da in der Regel die 
Senatsverwaltungen Bundesratsvorlagen initiieren, fließen dort bekannte Anliegen 
Berliner Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidung über das „Ob“ und das „Wie“ 
einer Initiative mit ein.  
 
 
 

https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/bundesangelegenheiten/aktuelles/artikel.710230.php
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/bundesangelegenheiten/aktuelles/artikel.710230.php
http://www.bundesrat.de/
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/bundesangelegenheiten/aktuelles/artikel.776154.php
https://www.berlin.de/rbmskzl/politik/bundesangelegenheiten/aktuelles/artikel.776154.php


 

3 
 

 
Berlin, den 02.07.2021. 
 
Der Regierende Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Christian Gaebler 
Chef der Senatskanzlei 








































































